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1Die nicht berufsunfähigen Pflicht- und freiwilligen Mitglieder der Ingenieurkammer des Landes Hessen (§ 3 
Abs. 1 und 2 des Hessischen Ingenieurkammergesetzes) sind Pflichtmitglieder der Bayerischen 
Ingenieurversorgung-Bau (Ingenieurversorgung), soweit deren Versorgung nicht nach beamtenrechtlichen 
oder als Bedienstete einer internationalen oder supranationalen Einrichtung oder als Amtsträger nach 
vergleichbaren anderen rechtsförmlichen Vorschriften geregelt ist. 2Freiwillige Mitglieder werden auf deren 
schriftlichen Antrag von der Mitgliedschaft befreit.


